
Stadt Tangermünde 

Widmungsverfügung 

Die nachstehend näher bezeichnete Straßenverkehrsfläche wird gemäß Straßengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 06. Juli 1993 (GVBl. LSA S. 334) in der derzeit gültigen 
Fassung dem öffentlichen Verkehr gewidmet und erhält somit die Eigenschaft einer 
öffentlichen Straße.  

Widmung 

1. Name der Straße:  Am Hafen 
2. Lagebezeichnung:  Gemarkung Tangermünde (siehe Lageplan) 
3. Festsetzungen:    
3.1 Klassifizierung:  Die Straße ist eine sonstige öffentliche Straße 

gemäß § 3 (1) Nr.4 StrG LSA. 
3.2 Träger der Straßenbaulast: Stadt Tangermünde 
4. Inkrafttreten:   am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Tangermünde, 
Lange Straße 61 in  39590 Tangermünde einzulegen. 
 
Tangermünde, den xx.xx.2020 
 
 
J. Pyrdok 
Bürgermeister der Stadt Tangermünde 
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